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Regierungsrat und Staatskanzlei

60. Zentralschweizer Jodlerfest in Sarnen. Eingeschränkte Zufahrt 
zum Rathaus, Öffnungszeiten unverändert

Vom 26. bis 28. Juni 2015 findet das 60. Zentralschweizer Jodlerfest in Sar-
nen statt. Seit Montag, 15. Juni 2015, wird im Dorf Sarnen die benötigte Inf-
rastruktur eingerichtet. Die Zufahrt zum Rathaus ist in dieser Woche weiter-
hin möglich, auf der Strasse muss jedoch mit Wartezeiten gerechnet werden.

Ab Montag, 22. Juni 2015, bis voraussichtlich Freitag, 3. Juli 2015, werden 
verschiedene Strassen im Sarner Dorf aus Sicherheitsgründen gesperrt. In 
diesem Zeitraum ist deshalb eine Zufahrt zum Rathaus / Dorfplatz nicht mög-
lich. Bitte beachten Sie die signalisierten Verkehrsumleitungen. Das Organi-
sationskomitee des Jodlerfestes bittet um Verständnis.

Für die Staatskanzlei und das Passzentrum gelten die gewohnten Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag, 8.00 bis 11.45 Uhr; 13.30 bis 17.00 Uhr.

Sarnen, 15. Juni 2015 Staatskanzlei

Nachtrag zur Jagdverordnung. Zustandekommen des 
 Referendums

Bei der Staatskanzlei wurde am 1. Juni 2015, um 11.30 Uhr, ein Referendums-
begehren gegen den Nachtrag zur Jagdverordnung vom 23.  April 2015 ein-
gereicht. 

Die Staatskanzlei hat mit Verfügung vom 16. Juni 2015 gestützt auf 
Art. 53o Abs. 1 des Gesetzes über die Ausübung der politischen Rechte 
vom 17.  Februar 1974 (Abstimmungsgesetz, AG; GDB 122.1) festgestellt, 
dass die Formvorschriften erfüllt, das verfassungsmässige Quorum von 
100 rechtsgültigen Unterschriften erreicht und das Referendum demnach zu 
Stande gekommen ist.

Gegen diese Verfügung kann innert 20 Tagen seit der Veröffentlichung im 
Amtsblatt beim Regierungsrat schriftlich und begründet Beschwerde er-
hoben werden (Art. 67 Staatsverwaltungsgesetz vom 8. Juni 1997 [StVG; 
GDB 130.1]).

Sarnen, 18. Juni 2015 Staatskanzlei
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